
 

 
Empfehlung für die interkantonale Abgeltung der Validierung von Bildungsleistungen 
(Anhang zu den Richtlinien für die Kantone vom 21. August 2007) 
 
Die Grundsätze für die Finanzierung und die interkantonale Zusammenarbeit im Bereich Validierung 
von Bildungsleistungen sind im Dokument „Validierung von Bildungsleistungen: Richtlinien für die 
Kantone“ vom 21. August 2007 festgehalten.  
Die Arbeitsgruppe Validierung von Bildungsleistungen der SBBK hat aufgrund der Kostenerhebung 
in den Kantonen und den bisher gemachten Erfahrungen in der interkantonalen Zusammenarbeit 
folgende Empfehlung für die Abgeltung der Validierung von Bildungsleistungen mittels Pauschalen 
erarbeitet. 
Geltungsbereich: Die Empfehlung gilt für Verfahren zur Validierung von Bildungsleistungen gemäss 
dem Leitfaden für die berufliche Grundbildung des BBT. Die kollektiven Anrechnungsverfahren (z.B. 
Valiposte) sind davon ausgeschlossen. 
 

 
 
 
Beschluss des SBBK-Vorstands vom 26. Januar 2010 

Teilbereiche des Validierungsverfahrens Teilpauschalen 2010  
nach Bereichen 

Phase 1 Information und 
Beratung 

Kantonale beratende Stellen: 
Eingangsportal, 
Informationsanlässe, etc.  

 

Phase 2 Bilanzierung Verschiedene Anbieter: 
Webtools, Seminare, etc.  

1300.- 

 

Phase 3 Beurteilung Prüfungsexperten: 
Dossierbeurteilung und Gespräch, 
etc.    

 

Phase 4 Validierung Validierungsorgan 
(Expertengremium aus Vertretern 
der OdA, Experten, Fachleute der 
kantonalen Behörden):  
Anrechnung der Bildungsleistungen 

 

Phase 5 Zertifizierung Kantonales Amt: Offizieller Akt 
(Ausstellung des Ausweises) 

 

700.- 

2000.- 

Ergänzende Bildung  
(Gemäss Entscheid 
Validierungsorgan) 

Verschiedene Anbieter: Erwerb 
fehlender beruflicher 
Handlungskompetenzen durch 
Coaching, Besuch der 
Berufsfachschule, Praktika, etc.  

   

5'500.- 


